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3. Oktober 2012 | Ökologisches Gleichgewicht

Erwägungen

E. 1
Die Gesuchsteller stützen ihr Revisionsbegehren auf Art. 121 lit. d BGG . Danach kann die
Revision eines Entscheids des Bundesgerichts verlangt werden, wenn es in den Akten
liegende erhebliche Tatsachen aus Versehen nicht berücksichtigt hat.

E. 1.1
Die Gesuchsteller haben am 5. November 2012, nach Zustellung des bundesgerichtlichen
Entscheids, Einsicht in die kantonalen Akten genommen. Sie berufen sich auf "neue
Erkenntnisse", die sie bei dieser Akteneinsicht gewonnen hätten. So habe das AWN im Jahr
2008 ein Orientierungsgespräch durchgeführt, das zur nachträglichen Abänderung der
bisherigen Waldfeststellung geführt habe; die Gesuchsteller seien weder am Gespräch
beteiligt noch nachträglich darüber orientiert worden. Der Grundbuchauszug für die
Liegenschaft Nr. 313 und weitere Unterlagen seien den Gesuchstellern bislang vorenthalten
worden. Der Regierungsratsbeschluss Nr. 709/2007 in Sachen Baubewilligung Haack sei
nicht begründet und nicht berücksichtigt worden. Es gebe verschiedene Mängel in den
Unterlagen des Verwaltungsgerichts (z.B. fehlende Vollmachterklärungen); insbesondere
seien die Gesuchsteller durch das Fehlen von Protokollen benachteiligt worden.

E. 1.2
Ein Versehen im Sinne von Art. 121 lit. d BGG liegt nur vor, wenn das Bundesgericht eine
Tatsache oder ein bestimmtes Aktenstück übersehen oder mit einem falschen Wortlaut
wahrgenommen hat. Dies setzt voraus, dass es sich um ein erhebliches Aktenstück handelt,
das vom Bundesgericht hätte wahrgenommen werden müssen. Wie das Bundesgericht
bereits in seinem Urteil vom 3. Oktober 2012 (E. 2) festgehalten hat, prüft es die Verletzung
von Grundrechten und die Anwendung des kantonalen Rechts nicht von Amtes wegen,
sondern nur auf (genügend begründete) Rüge hin ( Art. 106 Abs. 2 BGG ). Bei den im
Revisionsgesuch genannten Unterlagen handelt es sich um für die Gesuchsteller neue
Erkenntnisse, die sie nicht schon in ihrer Beschwerdeschrift vom 5. Dezember 2011
vorgebracht bzw. gerügt hatten. Ohne entsprechende Rüge war das Bundesgericht jedoch
nicht verpflichtet, von diesen (in den umfangreichen kantonalen Akten befindlichen)
Unterlagen Kenntnis zu nehmen.

E. 1.3
Insofern ist der Revisionsgrund nach Art. 121 lit. d BGG nicht gegeben.



E. 2
Daneben besteht die Möglichkeit, die Revision in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten
zu verlangen, wenn die ersuchende Partei nachträglich erhebliche Tatsachen erfährt oder
entscheidende Beweismittel auffindet, die sie im früheren Verfahren nicht beibringen
konnte, unter Ausschluss der Tatsachen und Beweismittel, die erst nach dem Entscheid
entstanden sind ( Art. 123 Abs. 2 lit. a BGG ). Hierfür muss es sich um erhebliche
Tatsachen oder Beweismittel handeln, die den Gesuchstellern trotz aller Sorgfalt nicht
bekannt waren und von ihnen erst nach dem bundesgerichtlichen Urteil entdeckt worden
sind. Die Gesuchsteller machen zwar geltend, dass sie erst anlässlich der Akteneinsicht vom
5. November 2012 Kenntnis von den Unterlagen bzw. Tatsachen erlangten, diese ihnen also
vorher nicht bekannt waren. Sie legen aber nicht dar, weshalb es ihnen nicht schon früher
möglich gewesen wäre, Einsicht in die kantonalen Akten zu nehmen. Dies ist auch nicht
ersichtlich. Insoweit ist auch kein Revisionsgrund nach Art. 123 Abs. 2 lit. a BGG gegeben,
soweit auf das Gesuch insoweit überhaupt eingetreten werden kann.

E. 3
Nach dem Gesagten ist das Revisionsgesuch abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Bei
diesem Ausgang des Verfahrens werden die Gesuchsteller kostenpflichtig ( Art. 66 BGG ).
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